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10. oktober 2012
Abschlagszahlung September 2012

31. oktober 2012
Restzahlung 2/2012

12. november 2012
Abschlagszahlung Oktober 2012

10. dezember 2012
Abschlagszahlung November 2012

die nächsten  
Zahlungstermine

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Ab-
rechnung für das 3. Quartal 2012 
bis spätestens Mittwoch, den 10. 
Oktober 2012, online über das Por-
tal „Meine KVB“ (KV-Safenet* oder 
KV-Ident) oder über D2D. Gerne 
können Sie uns Ihre Abrechnung und 
Unterlagen auch schon früher zu-
senden. Nähere Informationen zur 
Online-Abrechnung finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/ 
Abrechnung /Online-Abrechnung.

Bitte überzeugen Sie sich vor der 
Übermittlung Ihrer Abrechnung, 
dass diese vollständig und korrekt 
ist. Wir empfehlen dazu die Durch-
sicht der in Ihrer Praxissoftware 
durch das KBV-Prüfmodul erzeugten 
GNR-Statistik (also der Aufstellung/ 
Übersicht aller abgerechneten Ge-
bührennummern/Leistungspositio-
nen) und gegebenenfalls der Fall-
statistik. Dadurch verschaffen Sie 
sich einen schnellen Überblick und 
haben noch die Möglichkeit, eventu-
ell erforderliche Korrekturen oder 
Ergänzungen vor der Übermittlung 
der Abrechnung vorzunehmen. Bitte 
beachten Sie weiterhin die persön-
liche Leistungserbringung qualifika-
tionsgebundener Leistungen. Diese 
Regelung ist insbesondere zu be-
achten bei angestellten Ärzten, in 
Berufsausübungsgemeinschaften 
und Medizinischen Versorgungszen-
tren.

Sollten Sie trotzdem nach erfolgter 
Übermittlung Ihrer Abrechnung fest-
stellen, dass Sie doch noch einen 
nachträglichen Berichtigungs- oder 
Ergänzungswunsch haben, schicken 
Sie uns Ihren Änderungswunsch bitte 
sofort zu. Sofern uns Ihr Wunsch 
innerhalb eines Monats nach dem 
offiziellen Abrechnungsabgabetermin 
erreicht, können wir die Änderungen 
noch aktuell in Ihrer Abrechnung 
berücksichtigen. 

Nach den aktuell gültigen Abrech-
nungsbestimmungen der KVB (Pa-
ragraph 3 Absatz 3) gilt Folgendes:

(3) Eine nachträgliche Berichtigung 
oder Ergänzung eines bereits einge-
reichten Behandlungsfalles ist unbe-
schadet der Absätze 1 und 2 durch 
den Vertragsarzt innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der von der KVB 
zur Einreichung der Abrechnung 
festgesetzten Frist zulässig. Aus-
nahmsweise kann die Abrechnung 
noch nach dem Ende dieser Frist be-
richtigt oder ergänzt werden, wenn 
dies

 � innerhalb eines Monats nach 
Erhalt des Honorarbescheides 
und der Richtigstellungsmittei-
lung beantragt wird, 

 � die eingereichte Abrechnung 
objektiv erkennbar unzutreffend 
ist und 

 � die Nichtvergütung der betroffe-
nen Leistungen einen Honorar-
verlust zur Folge hätte, der einen 
unverhältnismäßigen Eingriff in 
den Vergütungsanspruch des 
Vertragsarztes darstellen würde.

Die Gesamtversion finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/ 
Rechtsquellen /Rechtsquellen-Bay-
ern/Buchstabe „A“.

Anschrift für Korrekturwünsche 
(nach Paragraph 3 Absatz 3 Satz 1) 
und/oder Korrekturanträge (nach 
Paragraph 3 Abs. 3 Satz 2):

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
CoC Abrechnung
„Abrechnungskorrekturen“
Vogelsgarten 6
90402 Nürnberg

Zusätzliche Abrechnungsunter- 
lagen auf dem Postweg:
Den Abrechnungsunterlagen muss – 
neben Ihrer online übermittelten  

Abrechnungsabgabe für das Quartal 3/2012

*Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder vertraglicher Verbindung steht.
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Abrechnung – wie bisher die unter-
schriebene Sammelerklärung (bitte 
das Quartal eintragen) einschließlich 
notwendiger Unterlagen, wie bei-
spielsweise Krankenscheine Sozial-
hilfe, beigefügt werden. Ein aktuel-
les Exemplar der Sammelerklärung 
können Sie unter www.kvb.de in 
der Rubrik Formulare/Buchstabe „S“ 
herunterladen. Zur besseren Über-
sicht über die einzureichenden 
Scheine steht Ihnen das Merkblatt 
„Besondere Kostenträger“ zur Ver-
fügung. Eine ausführliche Beschrei-
bung finden Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Praxis/Abrechnung/
Abgabe/Besondere Kostenträger. 

Anschrift für briefsendungen:
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
„Quartalsabrechnung“
93031 Regensburg

Anschrift für Päckchen/Pakete:
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
Yorckstraße 15
93049 Regensburg

Bitte vergessen Sie nicht, den Arzt- 
stempel einschließlich der Betriebs- 
stättennummer auf den eingereich-
ten Unterlagen sowie dem Briefum-
schlag anzubringen.

Sollten Sie ausnahmsweise die Frist 
nicht einhalten können, haben Sie 
die Möglichkeit, unter der E-Mail- 
Adresse Terminverlaengerung@
kvb.de oder unter der Faxnummer 
09 41 / 39 63 - 1 38 mit Begründung 
eine Verlängerung der Abgabefrist 
zu beantragen.

Wichtig: Eine mögliche Verlänge-
rung der Abgabefrist bezieht sich 
ausschließlich auf Ihre Abrechnung, 
nicht auf die elektronische Doku-
mentation der Qualitätssicherungs- 
und Zusatzvereinbarungen der KVB. 
Bei folgenden Qualitätssicherungs- 

und Zusatzvereinbarungen gilt für 
Ihre Dokumentationen das Einrei-
chungsdatum 10. Oktober 2012 
unabhängig von der Verlängerung 
der Abgabefrist Ihrer Abrechnung: 
Dialyse, Hautkrebsscreening sowohl 
für über 35-Jährige als auch für un-
ter 35-Jährige, Allergologie, Darm-
krebsprävention, Risikoprävention 
bei Kinderwunsch und Sonografie 
in der Schwangerschaftsvorsorge.

Empfangsbestätigungen über den 
Erhalt Ihrer Abrechnungsunterlagen 
erhalten Sie unter der Faxnummer 
09 41 / 39 63 – 1 38.

notarzteinsätze über emdoc
Eine Besonderheit stellt die Einrei- 
chung und Abrechnung von Notarzt- 
einsätzen über emDoc dar. Mit em- 
Doc können Sie Ihre Fälle laufend zur 
Abrechnung einreichen. Alle bis zum 
jeweiligen Abrechnungslauf einge-
reichten Fälle werden berücksichtigt.

Anders als bei der sonst erforderli-
chen Einreichung der handschriftlich 
unterzeichneten Sammelerklärung 
bestätigen Sie in emDoc auf elektro- 
nischem Weg, dass Sie die Leistun- 
gen persönlich den Bestimmungen 
entsprechend erbracht haben.

Bitte beachten Sie auch unsere ge- 
sonderten Informationen zu emDoc 
und zur „Notarztdienst-Abrechnung“ 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Abrechnung/Abgabe/Not-
arztdienst-Abrechnung.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 18 05 / 00 90 71**
Fax 0 89 / 5 70 93 – 6 49 25
E-Mail emDoc@kvb.de

**14 Cent pro Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen

Abrechnung der Wegepau-
schalen 40190 und 40192

Bitte beachten Sie, dass die Ab-
rechnung der Wegepauschalen nach 
den Ziffern 40190 (Tag) und 40192 
(Nacht) nur unter folgenden Voraus- 
setzungen möglich ist:

1. Für den ersten Besuch eines 
Operateurs nach ambulanter 
Durchführung von operativen 
Leistungen für Besuchsstellen 
jenseits eines Radius von 10 km. 

2. Für Besuche zur Durchführung 
konsiliarärztlicher Tätigkeit, 
das heißt bei konsiliarischer 
Erörterung zwischen zwei oder 
mehreren behandelnden Ärzten 
oder zwischen behandelnden 
Ärzten und Psychologischen 
Psychotherapeuten beziehungs-
weise Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten über bei dem- 
selben Patienten in demselben 
Quartal erhobene Befunde für 
Besuchsstellen jenseits eines 
Radius von 10 km, wenn für 
diese Leistungen Fahrtkosten 
entstehen (siehe Bereich VI, 
Anhang 1 EBM). 

Die Wegepauschale wird jeweils von 
der Betriebsstätte oder Nebenbe-
triebsstätte des Vertragsarztes aus 
berechnet, von der aus er den Be-
such antritt. Trifft weder die unter 1. 
noch die unter 2. genannte Voraus-
setzung zu, so sind die Wegepau-
schalen 40190 beziehungsweise 
40192 nicht berechnungsfähig. Bit-
te setzen Sie stattdessen eine We-
gepauschale nach den Ziffern 
40220, 40222, 40224, 40226, 
40228 oder 40230 entsprechend 
des jeweils zurückgelegten Wege-
bereichs und der Besuchszeit an. 

Bei Fragen erreichen Sie uns per E-Mail 
an VUS-Vertragspolitik@kvb.de
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Anlage I (oTc-Übersicht)

Pankreasenzyme und Azidosethera-
peutika: Der Gemeinsame Bundes- 
ausschuss (G-BA) beschloss die An-
lage I der Arzneimittel-Richtlinie 
(AM-RL) Nummer 36 Pankreasen-
zyme um die Indikation „funktionel-
len Pankreasinsuffizienz nach Gast-
rektomie bei Vorliegen einer Stea-
torrhoe“ und Nummer 4 Azidosethe- 
rapeutika um die Indikationen „Ile-
umconduit, Nabelpouch und Harn-
leiterimplantation in den Dünndarm“ 
zu ergänzen. Beide Beschlüsse tra-
ten am 11. August 2012 in Kraft.

L-Methionin: Bereits bei der Aufnah-
me von L-Methionin in die OTC-Lis-
te im Jahr 2004 hatte der G-BA das 
Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit in der Medizin (IQWiG) mit 
der Bewertung des Wirkstoffs beauf-
tragt. Bei der Nutzenbewertung des 
IQWiG konnte kein evidenzbasierter 
Beleg für einen Nutzen oder Scha-
den von L-Methionin bei der Behand-
lung von Patienten mit neurogenen 
Blasenstörungen gefunden werden. 
In der Folge hat der G-BA beschlos-
sen, L-Methionin von der OTC-Liste 
zu streichen.

Anlage VI (off-Label-use)

Doxorubicin bei Gliomrezidiv und 
Etoposid bei (Weichteil-)Sarkomen 
des Erwachsenen in Kombination mit 
Carboplatin: Der G-BA beschloss die 
Anlage VI, Teil B (Wirkstoffe, die in 
zulassungsüberschreitenden An-
wendungsgebieten – Off-Label-Use 
– nicht verordnungsfähig sind) der 
AM-RL um die Absätze „XI. Doxoru-
bicin bei Gliomrezidiv“ und „XII. 
Etoposid bei (Weichteil-)Sarkomen 
des Erwachsenen in Kombination 
mit Carboplatin“ zu ergänzen. Bei-
de Beschlüsse sind am 9. August 
2012 in Kraft getreten.

ergänzung der Arzneimittel-richtlinie

Anlage XII (Frühe nutzenbewer-
tung)

Fampridin: Die Anlage XII der AM-
RL wurde um den Wirkstoff Fampri-
din ergänzt. Fampyra® ist zur Ver-
besserung der Gehfähigkeit von er-
wachsenen Patienten mit Multipler 
Sklerose (MS) mit Gehbehinderung 
indiziert. Da die erforderlichen Nach-
weise nicht vollständig vorgelegt 
wurden, gilt der Zusatznutzen im 
Verhältnis zur zweckmäßigen Ver-
gleichstherapie als nicht belegt (Pa-
ragraph 35a Absatz 1 Satz 5 SGB 
V). Der Beschluss ist am 2. August 
2012 in Kraft getreten.

Ausführliche Informationen finden 
Sie unter www.kvb.de in der Rub-
rik Praxis/Verordnungen. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Im Juli und August 2012 haben wir 
Sie bereits über die Verordnungs-
modalitäten in der Grippesaison 
2012/2013 informiert. Hier noch 
einmal eine kurze Zusammenfas-
sung:

Begripal® ohne Kanüle ist in Bay-
ern der Standardimpfstoff für die 
Grippeimpfung. Der Preis dieses 
Impfstoffs ist durch die realisierten 
Rabatte günstiger als für alle ande-
ren vergleichbaren Grippeimpfstof-
fe. Die Verordnung von Begripal® 
ohne Kanüle ist somit die wirtschaft- 
lichste Verordnungsvariante.

Davon abweichend dürfen die Ver-
tragsärzte für die Versorgung ihrer 
Patienten bei medizinischer Not-
wendigkeit unter Beachtung des 
Wirtschaftlichkeitsgebots Impfstof-
fe mit altersbeschränkter Zulassung 
(ab fünf beziehungsweise 60 bezie-
hungsweise 65 Lebensjahren bezie-
hungsweise mit Altersobergrenzen) 
weiterhin als Sprechstundenbedarf 
verordnen. Nach den derzeitigen 
Rückmeldungen der Hersteller ist 
dies nur für Afluria® und Intanza® 
der Fall. Die Krankenkassen behal-
ten sich vor, diese abweichende 
Versorgung insbesondere im Hin-
blick auf die Mengen und die Wirt-
schaftlichkeit besonders zu beob-
achten. In anderen Bundesländern 
sind solche Ausnahmen beispiels-
weise nicht vorgesehen.

Laut AOK Bayern war hühnerei-
weißfreier Grippeimpfstoff nicht 
Gegenstand der Ausschreibung, da-
her ist er auf den Namen des Pa- 
tienten zu verordnen.

Mit Optaflu® steht ein Impfstoff zur 
Verfügung, der auf Zellkulturbasis 
hergestellt wurde. Er ist somit hüh-
nereiweißfrei und für Personen ge-
eignet, die auf Hühnereiweiß aller-

grippesaison 2012/2013
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Aut-idem-regelung bei Importarzneimitteln 

Bei Verordnung eines deutschen 
Originalpräparats kann die Apotheke 
grundsätzlich ohne Rücksprache mit 
Ihnen ein Re- oder Parallel-Import-
arzneimittel abgeben.

Ist ein Re- oder Parallel-Importprä-
parat namentlich verordnet, wird 
unterschieden:

 � Sie lassen Aut-idem zu (keine 
Markierung) und es gibt einen 
Rabattvertrag mit dem Original-
hersteller: Die Apotheke gibt das 
rabattierte deutsche Original-
präparat ab. Möchten Sie das 
vermeiden, müssen Sie bei dem 
verordneten Import ein Aut-idem- 
Kreuz setzen. Neu: Der Bayeri-
sche Apothekerverband e. V. be- 
steht außerdem auf den Hinweis 
„Abgabe Re-Import“ auf dem 
Rezeptformular.

 � Sie lassen Aut-idem zu (keine 
Markierung) und es gibt keinen 
Rabattvertrag mit dem Original-
Hersteller: Die Apotheke hat den 
verordneten oder einen der drei 
preisgünstigsten Importe abzu- 
geben. Sind diese nicht lieferbar, 
setzt sich die Apotheke mit Ihnen 
in Verbindung. Das Ergebnis der 
Rücksprache wird auf dem Rezept 
vermerkt. Ein neues Rezept muss 
nicht ausgestellt werden.

 � Sie lassen Aut-idem nicht zu 
(Markierung!): Sie werden von 
der Apotheke über die Lieferun-
fähigkeit informiert und nach 
Alternativen befragt. Je nachdem, 
wie Sie sich geeinigt haben, 
notiert die Apotheke einen Ver- 
merk auf dem Rezeptformular. 
Ein neues Rezept muss nicht aus- 
gestellt werden. Wir empfehlen 
Ihnen, das Ergebnis der Rück-
sprache in der Patientendoku-
mentation festzuhalten.

gisch reagieren. Optaflu® steht für 
diese Risikogruppe auch den baye-
rischen Versicherten zur Verfügung.

Ausführliche Informationen, auch 
für Ihre Patienten, finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Verordnungen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Weitere Informationen zum Thema 
„Aut-idem“ lesen Sie unter  
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/ 
Verordnungen/ Sonstiges/ A/ Aut-
idem.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de
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Verordnung

In den vergangenen Wochen hatte 
sich die Deutsche BKK schriftlich 
mit der Bitte an bayerische Vertrags- 
ärzte gewandt, die Medikation bei 
bestimmten Patienten zu überprü-
fen beziehungsweise abzuändern. 
Dies führte verständlicherweise zu 
Irritationen und Unverständnis in 
den Praxen. Die Krankenkassen ha-
ben zwar nach dem SGB V unter an-
derem die Pflicht, Vertragsärzte über 
eine wirtschaftliche Verordnungs-
weise zu informieren. Die Betonung 
liegt hierbei eindeutig auf der Infor-
mation. In keinem Kontext erwähnt 
das Sozialgesetzbuch, dass sich der 
Vertragsarzt außerhalb von Anfragen 
des MDK gegenüber Krankenkassen 
rechtfertigen muss. 

Ein Gespräch mit der Deutschen BKK 
ließ jedoch erkennen, dass es primär 
um die Ökonomisierung des Pflege-
dienstes im Hinblick auf die Medika-
mentengabe geht. Dies ging leider 
aus diesem Schreiben nicht hervor. 
Daher vereinbarten wir mit der 
Deutschen BKK, über das Thema der 
häuslichen Krankenpflege im Zusam-
menhang mit der Verabreichung von 
Medikamenten zu informieren. Im 
Gegenzug dazu hat die Deutsche 
BKK ihre Aktion gegenüber den bay-
erischen Vertragsärzten eingestellt.

Wir bitten Sie daher, bei der Medika-
tion von pflegebedürftigen Patienten 
auch die Frequenz der Medikamen-
tengabe im Hinblick auf den ökono-
mischen Einsatz des Pflegedienstes 
ausreichend zu berücksichtigen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter  
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

häusliche Krankenpflege 
und medikamentengabe

Brilique® (Ticagrelor) ist rückwirkend 
zum 1. Januar 2012 als Praxisbeson- 
derheit nach Paragraph 106 Absatz 
5a SGB V in den Anwendungsgebie-
ten, in denen ein Zusatznutzen laut 
Beschluss des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA) vorliegt, an-
zuerkennen.

Anwendungsgebiete mit Zusatz-
nutzen:

Für die instabile Angina pectoris 
(IA) und den Myokardinfarkt ohne 
ST-Strecken-Hebung (NSTEMI) liegt 
ein Beleg für einen beträchtlichen 
Zusatznutzen vor.

Für die Indikation Myokardinfarkt 
mit ST-Strecken-Hebung (STEMI) 
mit perkutaner Koronarintervention 
ist kein Zusatznutzen belegt mit 
Ausnahme für

 � die Gruppe der Patienten über 
75 Jahre, die nach einer individu-
ellen Nutzen-Risiko-Abwägung 
nicht für eine Therapie mit 
Prasugrel + ASS infrage kommen,

 � für Patienten mit transitorischer 
ischämischer Attacke oder 
ischämischem Schlaganfall in 
der Anamnese.

Für diese beiden Gruppen wurde je-
weils ein auf Anhaltspunkten basie-
render, nicht quantifizierbarer Zu-
satznutzen festgestellt.

Für die Indikationen Myokardinfarkt 
mit STEMI, medikamentös behandelt 
und mit STEMI mit aortokoronarer 
Bypass-Operation ist kein Zusatz-
nutzen belegt.

hintergrund

Das Verfahren der frühen Nutzen-
bewertung sieht vor, dass der GKV-
Spitzenverband und pharmazeuti-

brilique® (Ticagrelor) wird als Praxisbesonderheit  
anerkannt 

sche Unternehmer spätestens sechs 
Monate nach dem entsprechenden 
Beschluss des G-BA Erstattungs-
vereinbarungen abschließen. Neben 
der Höhe des Erstattungsbetrags 
sollen diese Vereinbarungen auch 
vorsehen, dass Verordnungen des 
jeweiligen Arzneimittels von der 
Prüfungsstelle als Praxisbesonder-
heiten anerkannt werden, wenn der 
Arzt bei der Verordnung im Einzel-
fall die dafür vereinbarten Anforde-
rungen an die Zweckmäßigkeit, Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit einer Ver- 
ordnung eingehalten hat.

Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung teilte uns Folgendes mit: „Der 
GKV-Spitzenverband weist darauf 
hin, dass nach Paragraph 106 Ab-
satz 5a SGB V Kosten für gesetzlich 
bestimmte Praxisbesonderheiten 
vor Einleitung eines Prüfverfahrens 
von den Verordnungskosten des 
Arztes abgezogen werden sollen.“

Ein „Verordnung Aktuell“ zur frühen 
Nutzenbewertung von Brilique®  
(Ticagrelor) steht Ihnen unter  
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Verordnungen zur Verfügung.

Auf der Internetseite www.gkv-spit-
zenverband.de/praxisbesonderhei-
ten.gkvnet informiert der GKV-Spit-
zenverband über Vereinbarungen 
mit Herstellern, für deren Arznei-
mittel ein Zusatznutzen erkannt 
wurde und deshalb als Praxisbeson-
derheit anerkannt werden muss. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de
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Das Ausweichen von apotheken-
pflichtigen auf verschreibungspflich-
tige Präparate, das sogenannte 
„Switching“, kann unwirtschaftlich 
sein!

In der Arzneimittel-Richtlinie findet 
sich eine Vorgabe bezüglich des vor-
rangigen Einsatzes von apotheken-
pflichtigen Arzneimitteln. Liegt dem-
nach ein Wirkstoff sowohl in einer 
verschreibungspflichtigen als auch 
verschreibungsfreien Form vor, soll 
entsprechend Paragraph 12 Absatz 
11 der aktuell gültigen Arzneimittel- 
Richtlinie „die behandelnde Ärztin 
oder der behandelnde Arzt nicht ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel 
zulasten des Versicherten verordnen, 
wenn sie zur Behandlung einer Er-
krankung medizinisch notwendig, 
zweckmäßig und ausreichend sind. 
In diesen Fällen kann die Verordnung 
eines verschreibungspflichtigen 
Arzneimittels unwirtschaftlich sein.“

Klassische Beispiele für „Switching“:

 � Protonenpumpeninhibitoren: 
Omeprazol, Pantoprazol

 � Antihistaminika: (Des-)Loratadin, 
(Levo-)Cetirizin

 � Antimykotika: Ciclopirox, 
Clotrimazol 

 � Analgetika: Ibuprofen
 � Vitamine und Spurenelemente 
(zum Beispiel Selen, die Gruppe 
der B-Vitamine, Vitamin D)

 � Antiparasitäre Mittel (zum 
Beispiel Infectopedicul Mala-
thion Shampoo)

Ein ausführliches „Verordnung Ak-
tuell“ zum Thema finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Verordnungen/Verordnung Aktuell 
vom 23. August 2012.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Vorsicht beim „Switching“Verordnungen für ehe- 
malige Zivildienstleistende

Durch den Wegfall der allgemeinen 
Wehrpflicht gibt es seit Jahresbeginn 
keine Zivildienstleistenden mehr. 
Dennoch werden ärztliche Verord-
nungen noch zulasten der ehemali-
gen Kostenträger des Zivildienstes 
ausgestellt. 

Die Formblätter BA Zivildienst/ 
B-Scheine 17895 und BA Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
74895 sind nicht mehr gültig!

Verordnungen zulasten des Zivil-
dienstes werden an den Absender, 
das heißt Apotheken oder Physio-
therapeuten, zurückgegeben. Wir 
gehen davon aus, dass die diese auf 
Sie zukommen werden, um nach-
träglich eine korrekte Verordnung 
ausgestellt zu bekommen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter  
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de
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Praxis finden Sie in der KVB-Publi-
kation „Beratungsservice für Ärzte“, 
Band 5, „Wirtschaftlich erfolgreiche 
Praxisführung – Grundlagen der Be-
triebswirtschaft für Ärzte und Psy-
chotherapeuten“. Sprechen Sie Ih-
ren KVB-Praxisführungsberater vor 
Ort darauf an. Die Kontaktdaten 
finden Sie in diesem KVB FORUM 
auf Seite 39.

geld sparen durch regelmäßigen Versicherungscheck 

Der Abschluss von Versicherungen 
ist zweifellos sowohl im beruflichen 
als auch im privaten Bereich eine 
sehr persönliche Angelegenheit, ab-
hängig von der eigenen Risikoein-
schätzung. Eine regelmäßige Über-
prüfung des Versicherungsschutzes 
ist für Vertragsärzte und angestellte 
Ärzte ein Muss, um im Bedarfsfall 
ausreichend finanziell abgesichert 
zu sein. Doch Über- und Mehrfachab-
sicherungen führen oft zu unnötigen 
Kosten. 

Überprüfen Sie daher bestehende 
Versicherungsverträge regelmäßig 
auf ihre Aktualität, einen ausreichen-
den Risikoschutz und eine angemes-
sene Deckungshöhe. Beachten Sie 
dabei, dass mit falschen oder unvoll-
ständigen Angaben sowie mit Ver-
einbarungen, die nicht den aktuellen 
Gegebenheiten entsprechen, der 
Versicherungsschutz riskiert wird. 
Darüber hinaus sollten folgende Fra-
gen regelmäßig von Ihnen beantwor-
tet werden:

 � Ist die Höhe der Selbstbeteiligung, 
der Rabatte oder eventuell Leis- 
tungskürzungen angemessen?

 � Passen die ursprünglich verein-
barten Zahlungsmodalitäten 
noch?

 � Bieten andere Versicherungsge-
sellschaften ein attraktiveres 
Preis-Leistungs-Verhältnis an?  
Ist unter Beachtung von Vertrags-
laufzeit und Kündigungsfristen 
ein Wechsel möglich?

Grundsätzlich ist zu empfehlen, sich 
bei der Absicherung nicht nur an ein 
Unternehmen zu binden, sondern 
gegebenenfalls den Versicherungs-
bestand von unabhängigen Versiche-
rungsmaklern überprüfen zu lassen.

Weitere Tipps zum Thema Versiche-
rungsschutz für den Arzt und die 
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Indikationsstellung bei gastrointestinaler endoskopie 

Gastrointestinale endoskopische 
Untersuchungen und Interventionen 
(Ösophago-Gastro-Duodenoskopie, 
Koloskopie, ERCP, Endosonographie) 
bedürfen einer Aufklärung und Indi-
kationsstellung. Methodentypische 
Komplikationen können trotz korrek-
ter Aufklärung und gegebenem Ein-
verständnis zu zivilrechtlichen Haf-
tungsansprüchen führen, wenn kei-
ne Indikation vorlag. So stellte die 
Norddeutsche Schlichtungsstelle 
bereits im Jahr 2008 fest, „dass Ärz-
te eine Untersuchung selbst auf aus-
drücklichen Wunsch von Patienten 
hin dann nicht durchführen dürfen, 
wenn sie dafür keine Indikation se-
hen. Dies gilt vor allem dann, wenn 
diese Untersuchung naturgemäß mit 
erheblichen Risiken verbunden ist.“1 
In diesem Fall war es bei einer Pa- 
tientin mit unklaren abdominellen 
Schmerzen, aber unauffälligen La-
boruntersuchungen und unauffälli-
gen vorangegangenen Untersuchun-
gen, nach einer korrekt durchgeführ-
ten ERCP zu einer post-ERCP-Pank-
reatitis mit wochenlangem Kranken-
hausaufenthalt gekommen.

Auch Ögd und Koloskopien  
betroffen

Die häufigsten gastrointestinalen 
endoskopischen Untersuchungen 
sind die Ösophagogastroduodenos-
kopie (ÖGD) und Koloskopie. Allein 
in Bayern werden im Quartal mehr 
als 300.000 Koloskopien durchge-
führt. Die Rate der nicht indizierten 
Koloskopien liegt bei nahezu 30 
Prozent2. Die Komplikationsraten 
diagnostischer und therapeutischer 
Koloskopien schwanken zwischen 
wenigen Promille und mehr als 20 
Prozent3. Die Rate nicht indizierter 
ÖGD erreicht nahezu 25 Prozent4. 
Ein Haftungsrisiko kann bei einer 
nicht indizierten Leistung nicht aus-
geschlossen werden, dies gilt sogar 

dann, wenn der Patient die Leistung 
ausdrücklich wünscht und die Leis-
tung lege artis erbracht wurde.

Fazit

Die Indikationsstellung für gastroin-
testinale Endoskopien ist Grundla-
ge einer sicheren und qualitätskon-
formen Leistung. Die Ausführungen 
der Norddeutschen Schlichtungs-
stelle geben Anlass, die endosko-
pierenden Kollegen und deren Über-
weiser daran zu erinnern, auf die In-
dikationsstellung zu achten. Insbe-
sondere ist es für die Indikations-
stellung essenziell, dem ausführen-
den Arzt relevante Vorbefunde mit-
zugeben. Wunschendoskopien, vor 
allem als sogenannte Kombinations- 
ÖGD-Koloskopien, können zu erheb-
lichen Haftungsrisiken führen. Eine 
aktuelle Leitlinie der American So-
ciety for Gastrointestinal Endosco-
py5 kann als Entscheidungshilfe bei 
der Indikationsstellung für gastroin-
testinale Endoskopien genutzt wer-
den. 

Dr. Berndt Birkner, Vorsitzender der 
Qualitätsmanagement Kommission 

und Mitglied der Vorstandskommis-
sion Koloskopie

1 erschienen im Niedersächsischen Ärzteblatt 3/2008
2 Endoscopy 2009;41:240-6
3 Endoscopy 2005;37:1116-22
4 Dig Liver Dis 2010;42:122-6
5 Gastrointest Endosc 2012;75:1127-31
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Prüfverfahren durchgeführt werden. 
Der Hinweis auf die DIN ISO Normen 
8253-1 und 8253-2 bezieht sich so-
mit vielmehr ausschließlich auf die 
Durchführung von audiometrischen 
Verfahren nach den bereits schon 
lange geltenden Vorgaben der Leis-
tungslegende zur GOP 09320 EBM 
(Tonschwellen-audiometrische Un-
tersuchung).

QSV hörgeräteversorgung für erwachsene 

Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV) hat die Anforderungen 
an die Praxisausstattung nach Para-
graph 4 a) und b) der am 1. April 
2012 in Kraft getretenen Qualitäts-
sicherungsvereinbarung (QSV) zur 
Hörgeräteversorgung für Erwachse-
ne erläutert:

1) Anforderungen an den schall-
reduzierten raum nach Paragraph 
4 a) der QSV

Die Anforderung nach Paragraph 4 a) 
der QSV, wonach Ton- und Sprach-
audiometrien im freien Schallfeld in 
einem schallreduzierten Raum mit 
einem Störschallpegel kleiner als 
40 dB durchzuführen sind, deckt sich 
mit der schon lange geltenden An-
forderung der Hilfsmittel-Richtlinie 
HilfsM-RL („Raum mit einem Stör-
schallpegel von nicht mehr als 40 
dB“, vergleiche Paragraph 27 Ab-
satz 2 HilfsM-RL). Sofern also der 
schallreduzierte Raum den Anforde-
rungen der HilfsM-RL entspricht, 
sind aufgrund der QSV von den HNO- 
Ärzten zum Beispiel keinerlei Neu-
messungen durchzuführen.

2) Anforderungen an Audiometer 
nach Paragraph 4 b) der QSV

Auch die in Paragraph 4 b) der QSV 
aufgeführte Anforderung, wonach 
das verwendete Audiometer gemäß 
den Vorgaben des Medizinprodukte-
gesetzes zugelassen sein muss, ent-
spricht der in der HilfsM-RL genann-
ten Anforderung (vergleiche dort Pa-
ragraph 27 Absatz 2). Bezüglich der 
in Paragraph 4 b) ebenfalls aufge-
führten DIN ISO Normen 8253-1 
und 8253-2 hat die KBV klargestellt, 
dass sich diese Normen – zumindest 
in erster Linie – nicht auf Audiome-
ter beziehen, sondern auf Anforde-
rungen an einen entsprechenden 
Messraum, in dem audiometrische 
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Versand von Patientenda-
ten an den mdK

Bitte beachten Sie, dass Sie ver-
pflichtet sind, Sozialdaten, also auch 
die Patientenunterlagen, dem Medi-
zinischen Dienst (MDK) auf dessen 
Anforderung hin unmittelbar zu 
übermitteln, soweit dies für seine 
gutachterliche Stellungnahme und 
Prüfung erforderlich ist (Paragraph 
276 Absatz 2 SGB V). Es ist des-
halb nicht zulässig, Patientendaten 
auf Anforderung der Krankenkasse 
unverschlossen an diese zur Wei-
terleitung an den MDK zu senden. 
Ausgenommen hiervon ist die Ver-
wendung der in den Anlagen 2 zu 
den Bundesmantelverträgen verein-
barten Vordrucke wie beispielswei-
se das Muster 52 (Anfrage bei Fort-
bestehen der Arbeitsunfähigkeit), 
wenn sie von der Kasse nicht ver-
ändert wurden.

Die vereinbarten Vordrucke finden 
Sie auf der Internetseite der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung 
unter www.kbv.de in der Rubrik 
Service/Formulare/Vordruckmus-
tersammlung.

beziehungsweise eine Fachkraft 
mit einer dem Diabetesberater 
DDG vergleichbaren Qualifikati-
on mit mindestens 38 Wochen-
stunden (analog zu den vorher 
genannten Bestimmungen) 
erforderlich.

Hinweis: Der aufgeführte Maximal-
betrag von 75 Euro pro Betreuungs-
pauschale bleibt unverändert. 

Sie finden die Diabetesvereinbarun-
gen unter www.kvb.de in der Rub-
rik Praxis/Rechtsquellen/Rechts-
quellen-Bayern/Buchstabe „D“/Dia-
betesvereinbarungen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 27 78
Fax 0 89 / 5 70 93 – 43 98
E-Mail info-dmp@kvb.de

diabetesvereinbarungen – berechnung der  
betreuungspauschale

Gemäß den Diabetesvereinbarungen 
sind diabetologisch besonders 
qualifizierte Ärzte verpflichtet, die 
gestellten Anforderungen hinsicht-
lich Qualifikation und Arbeitszeit ih-
res nichtärztlichen Personals nach-
zuweisen. 

Mit Wirkung zum 1. Juli 2012 erhal-
ten Ärzte, die das nachfolgend be-
schriebene Qualitätskriterium noch 
nicht erfüllen, einen Abschlag auf 
die Betreuungspauschalen 97310, 
97320, 97321, 97312, 97322, 
97313, 97323, 97333 der Diabetes-
vereinbarungen (Anlage 3) in Höhe 
von – 4,50 Euro (diese Regelung 
gilt nicht für den vdek):

 � Die Arbeitszeit des nichtärztlichen 
Personals (Diabetesassistent 
DDG, Diabetesberater DDG be- 
ziehungsweise Fachkraft mit ver- 
gleichbarer Qualifikation, Auszu- 
bildende/r zum Diabetesberater 
DDG) muss bei einer Vollzulas-
sung des die Leistung durchfüh-
renden Arztes mindestens 38 
Wochenstunden, bei hälftigem 
Versorgungsauftrag mindes-
tens 19 Wochenstunden 
betragen. Dies gilt auch für einen 
diabetologisch besonders 
qualifizierten Arzt in Gemein-
schaftspraxen (GP), Pra- 
xisgemeinschaften (PG), Medizi- 
nischen Versorgungszentren 
(MVZ) und angestellte Ärzte. Für 
jede weitere Genehmigung als 
diabetologisch besonders quali- 
fizierter Arzt muss ein Diabetes-
berater DDG beziehungsweise 
eine Fachkraft mit einer dem 
Diabetesberater DDG vergleich-
baren Qualifikation mit mindes-
tens 19 Wochenstunden nach- 
gewiesen werden.

 � In überörtlichen GP/MVZ/PG 
sind an jedem Vertragsarztsitz 
ein eigener Diabetesberater DDG 
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Verwendung muster 10 und 10A bei Laboraufträgen

Aufgrund der Anfrage, ob Laborauf-
tragsscheine elektronisch versandt 
und erst im Labor als Auftrag ausge-
druckt werden können, möchten wir 
Sie auf Folgendes hinweisen: Mit 
dem Untersuchungsmaterial muss 
zusätzlich auch das vollständig aus-
gefüllte Muster 10 beziehungswei-
se Muster 10A in Papierform an das 
Labor versandt werden. Eine allei-
nige Übermittlung der Anforderungs-
daten auf elektronischem Wege oder 
die ausschließliche Verwendung ei-
nes Barcode-Aufklebers ist unzuläs-
sig.

Die Pflicht zur papiergebundenen 
Aufzeichnung und Übermittlung er-
gibt sich aus den Erläuterungen zur 
Vordruckvereinbarung (Ziffer 5 ff.), 
wonach das Muster 10 „für die Über-
weisung“ beziehungsweise das Mus-
ter 10A „als Anforderungsschein ... 
zu verwenden“ und „vollständig vom 
anfordernden Vertragsarzt auszu-
füllen“ ist (siehe auch Paragraphen 
24 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Sätze 
2 und 3, Absatz 8, 25 Absatz 3, 33 
und 34 Absatz 1, 35 Absatz 2 Satz 
1 des Bundesmantelvertrags/Ärzte 
(BMV-Ä) beziehungsweise Paragra-
phen 6 Absatz 1, 22 Absatz 2, 27 
Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Sätze 2 
und 3, Absatz 8, 28 Absatz 3 des 
Bundesmantelvertrags Ärzte/Er-
satzkassen (EKV-Ä) sowie Ziffern 
1.1.1, 1.1.4, 1.2.1, 2.10 und 2.10A 
der Vordruckvereinbarung (Anlage 
2 BMV). 

Sie finden die Vordruckvereinbarung 
und ihre Erläuterungen unter www.
kbv.de/rechtsquellen/2306.html. 

Die Anlaufstelle Bürokratieabbau 
der KVB hatte bereits verschiedene 
Vereinfachungsvorschläge, unter 
anderem zu Muster 10 und Muster 
10A, an die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) herangetragen. 

Allerdings ist dort derzeit eine Ver-
einheitlichung von Muster 10 und 
Muster 10A nicht geplant. Auch eine 
Verkürzung der Aufbewahrungsfris-
ten von Formularen wurde themati-
siert. Hier weist die KBV auf die be-
rufsrechtlich geregelte Aufbewah-
rungsfrist von zehn Jahren für ärzt-
liche Aufzeichnungen hin (Paragraph 
10 Absatz 3 der Berufsordnung für 
die Ärzte Bayerns, Paragraph 18 Ab-
satz 1 Nummer 3 Heilberufe-Kam-
mergesetz Bayern). 

Bei Fragen erreichen Sie uns unseren
Experten Claus-Micha Löblein unter
Telefon 09 11 / 9 46 67 – 2 36
E-Mail Claus-Micha.Loeblein@kvb.de
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Ein Notfall im Bereitschaftsdienst ist 
immer wieder eine Herausforderung. 
Frischen Sie in kürzester Zeit Ihre 
Kenntnisse über die wichtigsten me-
dizinischen und organisatorischen 
Komponenten der Akut- und Notfall-
versorgung auf. Unser Seminarkon-
zept ist lernzielorientiert, kompakt 
und an der Praxis orientiert. Wir füh-
ren die Module in Zusammenarbeit 
mit der Bayerischen Landesärzte-
kammer, Akademie für ärztliche Fort-
bildung und der Arbeitsgemeinschaft 
der in Bayern tätigen Notärzte agbn 
e. V. (nur Modul I und Update) durch. 

Sie profitieren von:
 � Zielgruppenorientierung
 � aktuellen, umsetzbaren Lösungen 
statt Schubladenkonzepten

 � praktischem Reanimationstraining 
in Kleinstgruppen (Modul I und 
Update Modul I)

 � erfahrenen notärztlichen Referen- 
ten und Tutoren

 � Fortbildungspunkten
 � umfangreichen Zusatzinformati-
onen und Tipps in den Seminaren

Teilnehmen können:
 � Vertragsärzte, die sich für die 
Bereitschaftsdienste entspre-
chend fortbilden möchten

 � Nichtvertragsärzte, die als Vertre- 
ter beziehungsweise im Rahmen 
von Ermächtigungen am Bereit- 
schaftsdienst teilnehmen möch- 
ten (Paragraph 4 BDO-KVB)

 � alle interessierten Ärzte, die 
sich auf richtiges handeln in 
notfallsituationen vorbereiten 
möchten.

modul I

 � kardiozirkulatorische Notfälle
 � Wichtiges, Richtiges und Hilfrei- 
ches zur Reanimation

 � Richtlinien der Bundesärztekam-
mer und des European Resusci-

tation Council (ERC 2010)
 � Versorgungsalgorithmen, 
Checklisten

 � umfassendes Reanimationstrai-
ning an neuen Simulatoren in 
Kleinstgruppen, Fallsimulation

Fortbildungspunkte: 9
Teilnahmegebühr: 90,- Euro
Uhrzeit: 9.00 bis 16.15 Uhr

Termine Modul I:
 � Samstag, 17. November 2012 
KVB Augsburg

modul II

 � Beurteilung des kindlichen 
Zustands

 � pädiatrische Akut- und Notfälle, 
Fallbeispiele

 � Atemwegserkrankungen und 
Atemwegsverlegung bei Kindern 

 � Vergiftungen und Ingestions- 
unfälle

 � typische Verletzungen, Verbren-
nungen/Verbrühungen im Kindes- 
alter

Fortbildungspunkte: 3
Teilnahmegebühr: 40,- Euro
Uhrzeit: 17.00 bis 20.15 Uhr

Termine Modul II:
 � Mittwoch, 7. November 2012 
NH-Hotel Nürnberg City

 � Mittwoch, 21. November 2012 
Augsburg/KVB

modul III

 � wichtige Aspekte zur Durchfüh-
rung der Leichenschau

 � interessante Kasuistiken aus dem 
Bereitschaftsdienst

 � Informationen zu Abrechnung, 
Praxisgebühr und Formularen im 
Ärztlichen Bereitschaftsdienst

Fortbildungspunkte: 3
Teilnahmegebühr: 40,- Euro
Uhrzeit: 17.00 bis 20.35 Uhr

Termine Modul III:
 � Mittwoch, 24. Oktober 2012 
Regensburg/KVB

 � Mittwoch, 28. November 2012 
NH-Hotel Nürnberg City

Die Teilnehmerzahl in den Fortbildungs- 
seminaren ist begrenzt. Eine schrift- 
liche Anmeldung ist grundsätzlich er- 
forderlich. Anmeldung unter 
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 21

Weitere Informationen zur Fortbildung 
erhalten Sie unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 88 89 oder 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Fortbildung/KVB-Seminare/
Akutsituationen im Bereitschaftsdienst.

Fortbildung „Akutsituationen im Ärztlichen bereitschaftsdienst“
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die nächsten Seminartermine der KVb

hinweis
Bitte beachten Sie, dass die neben- 
stehenden Seminare nur eine Aus- 
wahl aus dem umfassenden Seminar- 
programm der KVB darstellen.

Informationen zu KVb-Seminaren 
erhalten Sie von unseren Mitarbei-
tern unter der Telefonnummer 
0 89 / 5 70 93 – 4 00 20

Informationen zu Seminaren rund 
um die Themen Qualitätsmanage- 
ment (Qm) und Qualitätszirkel (QZ) 
erhalten Sie von unseren Mitarbei-
tern unter den Telefonnummern  
09 11 / 9 46 67 – 3 22 
09 11 / 9 46 67 – 3 23 
09 11 / 9 46 67 – 3 36

online-Anmeldung im Internet un-
ter www.kvb.de in der Rubrik Pra-
xis/Fortbildung/KVB-Seminare/On-
line-Anmeldung.

Anmeldeformulare und weitere 
Seminare finden Sie in unserer Se-
minarbroschüre und im Internet un-
ter www.kvb.de in der Rubrik Pra-
xis/Fortbildung/KVB-Seminare. 

Fax: 0 89 / 5 70 93 – 4 00 21

gebühr
Die Seminare sind zum Teil gebüh- 
renpflichtig und in ihrer Teilnehmer-
zahl begrenzt.

Fortbildungspunkte
Bei der Teilnahme an unseren Semi- 
naren sammeln Sie auch Fortbil-
dungspunkte. Die jeweilige Anzahl 
können Sie bei Ihrer Seminaranmel-
dung erfragen.

*in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Akademie 
für Ärztliche Fortbildung der Bayerischen Landesärzte- 
kammer (die Anzahl der Fortbildungspunkte entneh- 
men Sie bitte der Seminarbroschüre)

KVb-Seminare= Zielgruppe Teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVb-bezirksstelle)

Fortbildung Impfen Praxisinhaber 85.- Euro
85,- Euro

24. Oktober 2012
26. Oktober 2012

15.00 bis 20.00 Uhr
15.00 bis 20.00 Uhr

Würzburg
Regensburg

Informationen und Tipps für angestellte Ärzte= kostenfrei 24. Oktober 2012 15.00 bis 18.00 Uhr München

Kooperationen - mit der Praxis in die Zukunft Praxisinhaber kostenfrei 24. Oktober 2012 15.00 bis 19.30 Uhr Straubing

Abrechnungsworkshop Radiologen, Nuklearmediziner, Strahlentherapeuten Praxismitarbeiter kostenfrei 25. Oktober 2012
14. November 2012

14.00 bis 17.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Würzburg
Bayreuth

EBM-Grundlagenworkshop operativ tätige Fachärzte Praxisinhaber kostenfrei 25. Oktober 2012
13. November 2012

15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Regensburg
Straubing

Statistiken der KVB: Darstellung und Erläuterung
Hausärzte

Praxisinhaber kostenfrei 31. Oktober 2012
7. November 2012

14. November 2012
14. November 2012

15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Bayreuth
Augsburg
Würzburg
Nürnberg

Abrechnungsworkshop Orthopäden/Reha Praxismitarbeiter kostenfrei 7. November 2012 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für den Vertragsarzt Praxisinhaber kostenfrei 7. November 2012 15.00 bis 17.30 Uhr Nürnberg

Die Zukunft heißt „Online“ - die Online-Dienste der KVB Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 7. November 2012
14. November 2012

16.00 bis 19.00 Uhr
16.00 bis 19.00 Uhr

Straubing
Regensburg

Gründer-/Abgeberforum kostenfrei 10. November 2012
10. November 2012
17. November 2012

10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr

Nürnberg
Regensburg
München

Kooperationen – mit der Praxis in die Zukunft Praxisinhaber kostenfrei 10. November 2012 10.00 bis 15.00 Uhr München

Datenschutz in der Praxis für Psychotherapeuten Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 13. November 2012 10.00 bis 13.00 Uhr München

Alles rund ums Arbeitsrecht Praxisinhaber kostenfrei 14. November 2012 15.00 bis 19.00 Uhr Augsburg

EBM-Grundlagenworkshop Hausärzte Praxisinhaber kostenfrei 15. November 2012 15.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Qm-/QZ-Seminare Zielgruppe Teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVb-bezirksstelle)

Fortbildung „MRSA positiv! MRSA-Patienten in der Praxis“ Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 17. Oktober 2012 15.00 bis 18.30 Uhr Augsburg

Kompaktkurs für psychotherapeutische QZ-Moderatoren QZ-interessierte  
Psychotherapeuten

110,- Euro 20. Oktober 2012 9.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Patienten- und Zuweiserbefragung Praxisinhaber und -mitarbeiter 75,- Euro 24. Oktober 2012 16.00 bis 19.00 Uhr München

Lokales Moderatorentreffen ärztliche QZ-Moderatoren kostenfrei 17. Oktober 2012
24. Oktober 2012
31. Oktober 2012

16.00 bis 19.00 Uhr
16.00 bis 19.00 Uhr
16.00 bis 19.00 Uhr

Würzburg
Straubing
München
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KVb-Seminare= Zielgruppe Teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVb-bezirksstelle)

Fortbildung Impfen Praxisinhaber 85.- Euro
85,- Euro

24. Oktober 2012
26. Oktober 2012

15.00 bis 20.00 Uhr
15.00 bis 20.00 Uhr

Würzburg
Regensburg

Informationen und Tipps für angestellte Ärzte= kostenfrei 24. Oktober 2012 15.00 bis 18.00 Uhr München

Kooperationen - mit der Praxis in die Zukunft Praxisinhaber kostenfrei 24. Oktober 2012 15.00 bis 19.30 Uhr Straubing

Abrechnungsworkshop Radiologen, Nuklearmediziner, Strahlentherapeuten Praxismitarbeiter kostenfrei 25. Oktober 2012
14. November 2012

14.00 bis 17.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Würzburg
Bayreuth

EBM-Grundlagenworkshop operativ tätige Fachärzte Praxisinhaber kostenfrei 25. Oktober 2012
13. November 2012

15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Regensburg
Straubing

Statistiken der KVB: Darstellung und Erläuterung
Hausärzte

Praxisinhaber kostenfrei 31. Oktober 2012
7. November 2012

14. November 2012
14. November 2012

15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Bayreuth
Augsburg
Würzburg
Nürnberg

Abrechnungsworkshop Orthopäden/Reha Praxismitarbeiter kostenfrei 7. November 2012 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für den Vertragsarzt Praxisinhaber kostenfrei 7. November 2012 15.00 bis 17.30 Uhr Nürnberg

Die Zukunft heißt „Online“ - die Online-Dienste der KVB Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 7. November 2012
14. November 2012

16.00 bis 19.00 Uhr
16.00 bis 19.00 Uhr

Straubing
Regensburg

Gründer-/Abgeberforum kostenfrei 10. November 2012
10. November 2012
17. November 2012

10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr

Nürnberg
Regensburg
München

Kooperationen – mit der Praxis in die Zukunft Praxisinhaber kostenfrei 10. November 2012 10.00 bis 15.00 Uhr München

Datenschutz in der Praxis für Psychotherapeuten Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 13. November 2012 10.00 bis 13.00 Uhr München

Alles rund ums Arbeitsrecht Praxisinhaber kostenfrei 14. November 2012 15.00 bis 19.00 Uhr Augsburg

EBM-Grundlagenworkshop Hausärzte Praxisinhaber kostenfrei 15. November 2012 15.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Qm-/QZ-Seminare Zielgruppe Teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVb-bezirksstelle)

Fortbildung „MRSA positiv! MRSA-Patienten in der Praxis“ Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 17. Oktober 2012 15.00 bis 18.30 Uhr Augsburg

Kompaktkurs für psychotherapeutische QZ-Moderatoren QZ-interessierte  
Psychotherapeuten

110,- Euro 20. Oktober 2012 9.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Patienten- und Zuweiserbefragung Praxisinhaber und -mitarbeiter 75,- Euro 24. Oktober 2012 16.00 bis 19.00 Uhr München

Lokales Moderatorentreffen ärztliche QZ-Moderatoren kostenfrei 17. Oktober 2012
24. Oktober 2012
31. Oktober 2012

16.00 bis 19.00 Uhr
16.00 bis 19.00 Uhr
16.00 bis 19.00 Uhr

Würzburg
Straubing
München




